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 Zl.  3/2017-06-29 Wullersdorf, am 03.07.2017 
 

V e r h a n d l u n g s s c h r i f t, 
 

über den öffentlichen Teil der  

Gemeinderatssitzung 

am 
 

Donnerstag, dem 29.06.2017 um 19:30 Uhr 
im Amtshaus Wullersdorf (großer Sitzungssaal) 

 

 

Beginn: 19:30 Uhr                                             Ende: 21:15 Uhr 
 

Anwesend sind: 
 

 Bürgermeister HOGL Richard als Vorsitzender 

 Vizebürgermeister MAURER Annemarie 

 geschf. Gemeinderat PIMBERGER Hubert  

 geschf. Gemeinderat BEER Herbert  

 geschf. Gemeinderat FELLINGER DI Herbert  

 geschf. Gemeinderat PATSCHKA Gerald  

 geschf. Gemeinderat SKLENAR Gerhard  

 Gemeinderat BAUER Heike 

 Gemeinderat WEBER Thomas 

 Gemeinderat WINKLER Erwin  

 Gemeinderat SCHEIBBÖCK Josef  

 Gemeinderat SCHNÖTZINGER Ignaz  

Gemeinderat SMODE Mag.(FH) René 

 Gemeinderat GRÜNWIDL Thomas 

 Gemeinderat ZAHLBRECHT Adolf  

 Gemeinderat ZAHLBRECHT Manfred 

  
   

Entschuldigt: INDRACZEK Ing. Reinhard  

                      PIMBERGER Reinhard (per SMS um 19:17) 

                      DUNKL Franz (kommt später)    

                      PREGLER Richard (kommt später) 

                                  ROHRER DI Günther (kommt später) 

Nicht entschuldigt:  

 

 

Schriftführer: EDEL Gerlinde 
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Die fristgerechte Einladung sämtlicher Mitglieder der Gemeindevertretung ist gegeben. 
 

Die Gemeindevertretung umfasst -21- Mitglieder, anwesend hiervon sind -16- Mandatare, ab 

TOP 2 -17- Mandatare, ab TOP 3 -18- Mandatare, ab TOP 4/3 -19- Mandatare, die Sitzung ist 

daher beschlussfähig. 
 

Die Gemeinderatssitzung ist öffentlich, ab TOP 18 nicht öffentlich! 
 

TAGESORDNUNG: 
 

1. Begrüßung und Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 04.05.2017  
3. 25. ROP Ergänzungsempfehlung 
4. Grundstücksangelegenheiten 
5. Darlehensaufnahme Volksschule und Kindergarten Wullersdorf 
6. Volksschule Wullersdorf  
7. KIGA Ausbau 
8. KIGA Gesetz – Härtefälle Betreuungsbeiträge 
9. Rattenvertilgung 
10. Dreifaltigkeitssäule Wullersdorf versetzen 
11. Einbauten Oberstinkenbrunn 
12. Straßenbau 
13. Friedhof Oberstinkenbrunn 
14. Routengenehmigung – Beschluss 
15. ABA Wullersdorf BA14 Siedlungserweiterung Aschendorf 
16. EVN 
17. WVA Wullersdorf – Siedlungserweiterung Raffelhoferstraße 
18. Personalangelegenheiten 

 
 

SITZUNGSVERLAUF UND BESCHLÜSSE: 

 

zu 1.: Begrüßung und Beschlussfähigkeit 

Bürgermeister Richard Hogl begrüßt, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die 

Gemeinderatssitzung. 

 

Der Vorsitzende setzt folgende Punkte gemäß § 46 Abs. 2 der NÖ Gemeindeordnung von der 

Tagesordnung ab: 

Punkt   9: Rattenvertilgung 

Punkt 13: Friedhof Oberstinkenbrunn 

Punkt 17: WVA Wullersdorf – Siedlungserweiterung Raffelhoferstraße 

 



      Marktgemeinde  Wullersdorf 

              Bahnstraße 255, 2041 Wullersdorf   Telefon 02951 / 8433 
              Politischer Bezirk: Hollabrunn             Fax  02951 / 8272 

          eMail gemeinde@wullersdorf.at 
Web http://www.wullersdorf.at 

 
 

3 

 

Gemäß § 46 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 idgF stellt der Bürgermeister den 

Antrag, folgenden dringlich zu behandelnden Punkt nachträglich in die Tagesordnung der 

Gemeinderatssitzung aufzunehmen:  

 

Ergänzung zu TOP 4 Grundstücksangelegenheiten 

„Szabo – Asphaltieren“ 

 

Der Antrag um Aufnahme dieses Gegenstandes als Ergänzung zu TOP 4 auf die 

Tagesordnung dieser Gemeinderatssitzung wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 
 

Gemäß § 46 Abs. 3 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 idgF stellt der Bürgermeister den 

Antrag, folgenden dringlich zu behandelnden Punkt nachträglich in die Tagesordnung der 

Gemeinderatssitzung aufzunehmen:  

 

Ergänzung zu TOP 4 Grundstücksangelegenheiten 

„Bauer – Asphaltieren“ 

 

Der Antrag um Aufnahme dieses Gegenstandes als Ergänzung zu TOP 4 auf die 

Tagesordnung dieser Gemeinderatssitzung wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 
 

Anmerkung: GR DI Günther Rohrer kommt zur Sitzung, sodass nun 17 Mandatare an der 

Abstimmung teilnehmen. 

 

zu 2.: Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 04.05.2017  

Das Protokoll über die Gemeinderatssitzung vom 04.05.2017 wird vom Gemeinderat genehmigt 

und unterfertigt.  

 

Anmerkung: GR Richard Pregler kommt zur Sitzung, sodass nun 18 Mandatare an der 

Abstimmung teilnehmen. 

 

zu 3.: ROP 

Dem Gemeindevorstand liegen die Unterlagen über die 25. Änderung des örtlichen 

Raumordnungsprogrammes vor. Es sind keine Stellungnahmen erfolgt.   

Der Bürgermeister erinnert den Gemeindevorstand an die 6-wöchige Auflage der 

geplanten 25. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes vom 25.10.2016 bis 

09.12.2016.     

Zu dem gegenständlichen Änderungsverfahren sind während der Auflagezeit keine 

Stellungnahmen bei der Marktgemeinde Wullersdorf eingelangt.   

   

Aufgrund einer Besprechung am 12. Dezember 2016 mit der zuständigen ASV DI Hamader 

(RU2) und dem Juristen Dr. Bräuer (RU1) wurde vereinbart, das Teilentwicklungskonzept zu 

ergänzen und zu einem späteren Zeitpunkt zu beschließen.   
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Die Änderungspunkte der 25. Änderung wurden bei o.a. Termin ebenfalls durchbesprochen bzw. 

auch im Zuge eines Lokalaugenschein besichtigt.   

   

Infolge wurde am 20. Dezember 2016 der Änderungspunkt 10 (KG Oberstinkenbrunn) 

geringfügig abgeändert beschlossen. Hierfür gab es am 24. Februar 2017 ein 

raumordnungsfachliches Gutachten nach Beschluss durch den Gemeinderat, in welchem keine 

Widersprüche zu den Planungsrichtlinien des NÖ ROG festgestellt werden konnten.    

   

Des Weiteren wurden am 9. März 2017 (2. Beschluss) folgende Änderungspunkte 

beschlossen:   

ÄP 2 – KG Grund (Siedlungserweiterung / 5 Bauplätze)   

ÄP 3 – KG Grund (Vö > BA) 

ÄP 5 – KG Hetzmannsdorf (BA Hintausbereich)   

ÄP 6 – KG Immendorf (Siedlungserweiterung / Aufschließungszone BW-A4)   

ÄP 7 – KG Immendorf (Gspi > BW)   

ÄP 8 – KG Kalladorf (Siedlungserweiterung)   

ÄP 11 – KG Oberstinkenbrunn (Friedhofserweiterung)   

ÄP 12 – KG Wullersdorf; BS-Jugendheim   

ÄP 13 – KG Wullersdorf (Gwf > BW)   

ÄP 15 – KG Wullersdorf (Rückwidmung Betriebsgebiet)   

ÄP 16 – KG Wullersdorf (Gspo > BS-Gastronomische Einrichtung)   

ÄP 17 – KG Wullersdorf (Glf > BA)   

   

Folgende Änderungspunkte wurden im Rahmen des 2. Beschlusses am 9. März 2017 

zurückgestellt und (vorerst) nicht beschlossen:   

ÄP 1 – KG Hart (Widmung Spielplatz)   

 → Begründung: Spielplatz wird eventuell neuen Standort bekommen.  

ÄP 4 – KG Hetzmannsdorf (Siedlungserweiterung)   

 → Begründung: Auf Anraten der ASV wurde dieser ÄP vorerst zurückgestellt, da dieser Bereich 

in der Vergangenheit unter der Bedingung gewidmet worden ist, dass keine weiterführenden 

Verkehrsflächen errichtet werden sollen.   

ÄP 9 – KG Kalladorf (geringfügige Baulanderweiterung)   

 → Begründung: Bei der Besichtigung an Ort und Stelle wurde festgestellt, dass sich zwei  

Stromleitungen (20 kV) in diesem Bereich befinden, welche im derzeit gültigen 

Flächenwidmungsplan nicht kenntlich gemacht sind. Die entsprechenden Leitungsdaten stehen 

außerdem nicht zur Verfügung. Mit der ASV wird vereinbart den ggst. ÄP vorerst nicht zu 

beschließen. Erst nach Vorliegen der fehlenden Leitungsdaten kann die Möglichkeit einer 

Widmung, vor allem im Zusammenhang mit den erforderlichen Sicherheitsabständen oder einer 

Leitungsumlegung geprüft werden.  
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ÄP 14 – KG Wullersdorf (Siedlungserweiterung)   

 → Begründung: Es müssen vor allem die Aufschließungszonen so definiert werden, dass eine 

sinnvolle Verwertung (ohne Baulücken) gewährleistet werden kann. Für die ersten 5 Jahre ist mit 

rd. 20 Bauplätzen zu rechnen. Die nächsten Zonen wären erst nach einer z.B. 70%igen Bebauung 

oder 100 % Verkauf der Parzellen freizugeben. Des Weiteren ist auch auf einen leistungsfähigen 

Anschluss sowie auf eine „maßvolle“ innere Verkehrserschließung zu achten.   

   

Hierfür gab es am 18. Mai 2017 erneut ein raumordnungsfachliches Gutachten nach Beschluss. 

Darauf basierend wurden folgende Ergänzungen bzw. Abänderungen vorgenommen:   

   

ÄP 2 – KG Grund (Siedlungserweiterung / 5 Bauplätze)   

Zum Nachweis der Verfügbarkeit der Grundstücke werden die Optionsverträge den 

Beschlussunterlagen beigelegt.    

Darüber hinaus wird die Breite des Grüngürtels (5 m) im Beschlussplan ergänzt.    

   

ÄP 6 – KG Immendorf (Siedlungserweiterung / Aufschließungszone BW-A4)   

Zum Nachweis der Verfügbarkeit der Grundstücke werden die 

Optionsverträge den Beschlussunterlagen beigelegt.    

   

ÄP 8 – KG Kalladorf (Siedlungserweiterung)   

Gegenständlicher Änderungspunkt wird vorerst aus dem Verfahren genommen und zu einem 

späteren Zeitpunkt beschlossen.    

Begründung: Lt. eHORA1 und einer Aussage von DI Rubey2 ist der Bereich derzeit bei einem 

hundertjährlichen Hochwasserereignis von Überflutung betroffen. Die HW-Sicherheit in diesem 

Bereich ist erst nach Umsetzung von Schutzmaßnahmen gegeben.    

Gemäß einem Schreiben von DI Wild-Pelikan3 beschränkt sich die derzeitig betriebene Planung 

der Hochwasserschutzmaßnahmen in der KG Kalladorf auf den Gmoosbach, der vom 

Nordwesten Richtung Südosten das Ortsgebiet diagonal quert. Die Ausuferungsflächen gem. 

eHora scheinen den Kleinen Gmoosbach zu betreffen, der das Ortsgebiet im Süden tangiert.    

Sollten die Rückhaltemaßnahmen am Gmoosbach umgesetzt werden, würden sich die  

Abflussverhältnisse am Einstoßbereich des Kleinen Gmoosbaches in den Gmoosbach 

deutlich verbessern.    

Da die gegenständlichen Umwidmungsflächen jedoch scheinbar auch vom Überflutungsbereich 

des Kleinen Gmoosbaches betroffen sind, werden die derzeit in Planung befindlichen 

Schutzmaßnahmen voraussichtlich keinen ausreichenden Schutz bieten.   

 

 

                                                           
1 http://www.hora.gv.at/   
2 Amt der NÖ Landesregierung; Abt. Wasserbau   

3 I.U.P ZT GmbH für Bauingenieurwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, 1200 Wien   
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ÄP 9 – KG  Kalladorf (geringfügige Baulanderweiterung)   

Entsprechend einem Schreiben seitens der EVN wird eine Verlegung der 20 kv-Freileitung 

garantiert. In Absprache mit der zuständigen ASV DI Hamader ist dieses Schreiben ausreichend, 

um gegenständlichen Änderungspunkt zu beschließen.    

   

   

Zusammenfassende Beschlussempfehlung:   

Zusammenfassend wird empfohlen, die Verordnung zur 25. Änderung Flächenwidmungsplan 

vom 9. März 2017 aufzuheben.    

   

Weiters ist der ÄP 8 (Siedlungserweiterung) aus dem Verfahren zu nehmen und zu einem 

späteren Zeitpunkt – wenn die Hochwassersicherheit gewährleistet ist – zu beschließen.   

   

Darüber hinaus kann der ÄP 9 (geringfügige Baulanderweiterung) gemäß Beschlussplan 

beschlossen werden, da mit einer Bestätigung seitens der EVN (Schreiben vom 30.3.2017) die 

Problematik der über das umzuwidmende 20 kv-Freileitung ausgeräumt werden konnte.    
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Die ÄP 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 13, 15, 16 und 17 sind gemäß den o.a. ergänzenden Erläuterungen 

bzw. Ergänzungen inkl. Beschlusspläne vom 6. Juni 2017 zu beschließen.   

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

zu 4.: Grundstücksangelegenheiten 

Dem Gemeinderat liegt das Kaufangebot von Herrn Johannes Schauer und Frau Anne Prix, 

Kalladorf für das alte Jugendheim Kalladorf 85 mit den Parz. Nr. 142, 143 und 144 in der Höhe 

von € 42.000,00 vor.  

 

Der Gemeinderat möge dem Verkauf des alten Jugendheimes Kalladorf 85 mit den Parz. Nr.  

142, 143 und 144 an die Bestbieter Johannes Schauer und Anne Prix in der Höhe von  

€ 42.000,00 zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Dem Gemeinderat liegt das Übereinkommen über die Grundablöse und Abtretung für die 

S3 Weinviertler Schnellstraße / Marktgemeinde Wullersdorf in der Höhe von € 75.690,39 

für den Verkauf von 9.255 m² und die Miete von 2.369 m² Grund vor.  

 

Der Gemeinderat möge dem Übereinkommen für die Grundablöse und Abtretung S3 

Weinviertler Schnellstraße / Marktgemeinde Wullersdorf  in der Höhe von € 75.690,39, 

zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.   

 

Anmerkung: GfGR Franz Dunkl kommt zur Sitzung, sodass nun 19 Mandatare an der 

Abstimmung teilnehmen. 

 

Dem Gemeinderat liegt ein Pachtansuchen von Herrn Richard Hogl, 2022 Immendorf 147, für 

die Grundstücke in der KG Immendorf, Parz. Nr. 2351 im Ausmaß vom 4.978,3 m², Parz. Nr. 

2349 im Ausmaß von 4.733,33 m² und Parz.Nr. 2468 im Ausmaß von 1.812 m², vor 

 

Der Gemeinderat möge dem Pachtansuchen von Herrn Richard Hogl, 2022 Immendorf 

147, für die Grundstücke in der KG Immendorf, Parz. Nr. 2351 im Ausmaß vom 4.978,3 

m², Parz. Nr. 2349 im Ausmaß von 4.733,33 m² und Parz. Nr. 2468 im Ausmaß von 

1.812 m², zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.   

 

Anmerkung: Aufgrund von Befangenheit verlässt Herr Bgm Richard Hogl den Sitzungssaal, 

und Frau Vbgm. Annemarie Maurer übernimmt den Vorsitz, sodass nur 18 Mandatare an der 

Abstimmung teilnehmen.  
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Dem Gemeinderat liegt ein Schreiben von Herrn Stefan Dietler über die Rückgabe des 

Bauplatzes Parz.Nr. 1130/5 in der KG Wullersdorf vor.  

 

Der Gemeinderat möge dem Rückkauf des Bauplatzes Parz. Nr. 1130/5 von Herrn 

Dietler in der KG Wullersdorf frühestens mit April 2018 (Geldfluss nach Abwicklung 

des Kaufvertrages), wobei alle anfallenden Kosten zu Lasten des Verkäufers gehen, 

Fremdkäufer sind möglich, zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.   

 

Anmerkung: Zukünftig soll in den Kaufverträgen der Passus, dass „bei Rückgabe des 

Bauplatzes die Rückabwicklung erst frühestens im folgenden Jahr erfolgt“ stehen. 

 

Dem Gemeinderat liegt das Schreiben von Frau Mag. Julia Klech über die Rückgabe des 

Bauplatzes Parz. Nr. 1125/9 in der KG Wullersdorf vor.  

 

Der Gemeinderat möge dem Rückkauf des Bauplatzes Parz. Nr. 1125/95 von Frau Mag. 

Klech in der KG Wullersdorf frühestens mit Mai 2018 (Geldfluss nach Abwicklung des 

Kaufvertrages), wobei alle anfallenden Kosten zu Lasten der Verkäuferin gehen, 

Fremdkäufer sind möglich, zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Familie Brigitte und Johann Schnötzinger, 2042  

Kalladorf 108, um Befestigung einer Teilfläche vor dem Haus 108 (Eigengrund von 
Familie Schnötzinger) und einer Teilfläche des öffentlichen Gutes, Parz. Nr. 1055, KG 
Kalladorf im Ausmaß von ca. 2 m² auf eigene Kosten und um eine Förderung unter 
Bedacht auf die neue Regelung, vor. 

 

Der Gemeinderat möge dem Ansuchen von Familie Brigitte und Johann Schnötzinger, 

2042 Kalladorf 108, um Befestigung einer Teilfläche vor dem Haus 108 (Eigengrund 

von Familie Schnötzinger) auf eigene Kosten und einer Teilfläche des öffentlichen 

Gutes, Parz. Nr. 1055, KG Kalladorf im Ausmaß von ca. 2 m² unter Bedacht auf die 

neue Regelung mit einer Förderung bis maximal 15 m² à € 100,00 (gesamt maximal 

€ 1.500,00) und die Auszahlung innerhalb des zweitfolgenden Kalenderjahres erfolgt, 

unter der Voraussetzung, dass das öffentliche Gut von jedermann benützt werden kann, 

und sollte ein Gebrechen auftreten, die Arbeiten rund um den Salbach durchgeführt 

werden können, ohne dass die Gemeinde schadenersatzpflichtig wird, stattgeben.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.   
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Dem Gemeinderat liegt ein Pachtansuchen von Herrn Christian Winkler, Immendorf 176 

über die Parz. Nr. 2181 (Weg) im Ausmaß von 0,0116 ha zwischen den Grundstücken 

1907 und 1906 bzw. 1910 und 1911 vor.  

 

Der Gemeinderat möge dem Ansuchen um Pacht von Teilstücken der Parz. Nr. 2181 

(Weg) im Ausmaß von 0,0116 ha zwischen den Grundstücken 1907 und 1906 bzw. 1910 

und 1911 stattgeben.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Anmerkung: GR Erwin Winkler verlässt die Sitzung, sodass nur 18 Mandatare anwesend 

sind. 

 

Dem Gemeinderat liegen Kündigungen der Bodenschutz-Anlagen von  

Frau Marianne Winkler, Immendorf 176 (Parz.Nr. 1103/1, KG Immendorf – 0,2049 ha) 

per 1.1.2018,  

Herrn Johann Zahlbruckner, Aschendorf 21 (Hungerfeld: Parz. Nr. 293 – 0,01 ha, Parz. 

Nr. 294 – 0,15 ha; Hartberg: Parz. Nr. 285 – 0,01 ha, Parz. Nr. 286 – 0,11 ha) per sofort,  

Herrn Gerhard Kipper, Kalladorf 130 (Parz. Nr. 531/2, KG Kalladorf – 0,1287 ha) per 

1.1.2017,  

Frau Marianne Winkler, Immendorf 176 (Parz. Nr. 1189, KG Schalladorf – 0,1558 ha) per 

1.1.2017,  

Herrn Gerhard Rohrer, Kalladorf 49 (Parz. Nr. 530, KG Kalladorf – 1.035 m²) per 

1.12.2016 und  

Herrn Johann Schmit, Kalladorf 60 (Parz. Nr. 488/1, KG Kalladorf – 0,2736 ha) per sofort, 

vor.  

  

Der Gemeinderat möge den Kündigungen der Bodenschutz-Anlagen von  

Frau Marianne Winkler, Immendorf 176 (Parz. Nr. 1103/1, KG Immendorf – 0,2049 ha) 

per 1.1.2018,  

Herrn Johann Zahlbruckner, Aschendorf 21 (Hungerfeld: Parz. Nr. 293 – 0,01 ha, 

Parz. Nr. 294 – 0,15 ha; Hartberg: Parz. Nr. 285 – 0,01 ha, Parz. Nr. 286 – 0,11 ha) per 

sofort,  

Herrn Gerhard Kipper, Kalladorf 130 (Parz. Nr. 531/2, KG Kalladorf – 0,1287 ha) per 

1.1.2017,  

Frau Marianne Winkler, Immendorf 176 (Parz. Nr. 1189, KG Schalladorf – 0,1558 ha) 

per 1.1.2017,  

Herrn Gerhard Rohrer, Kalladorf 49 (Parz. Nr. 530, KG Kalladorf – 1.035 m²) per 

1.12.2016 und 

Herrn Johann Schmit, Kalladorf 60 (Parz. Nr. 488/1, KG Kalladorf – 0,2736 ha) per 

sofort, zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  
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Anmerkung: GR Erwin Winkler verlässt die Sitzung, sodass nur 18 Mandatare anwesend 

sind. 

 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Herrn Wolfgang Zahlbrecht, 2042 Kalladorf 75, 

um Ankauf von Teilstücken der Parz. Nr. 1120 im Ausmaß von ca. 45 m² und Parz. Nr. 

1143/1 im Ausmaß von ca. 8 m², KG Kalladorf (genaue Maße nach dem Vermessen) und 

Entwidmung aus dem öffentlichen Gut, vor.  

 

Der Gemeinderat möge dem Ansuchen von Herrn Wolfgang Zahlbrecht stattgeben, 

unter der Voraussetzung, dass keine Gehsteigfläche mitverkauft wird, die 

Vermessungskosten sowie sämtliche aus dem Verkauf anfallenden Steuern und 

Gebühren vom Käufer übernommen werden und für etwaige Einbauten Servitute an die 

Marktgemeinde eingeräumt werden.   

Der Pachtvertrag mit Herrn Adolf Zahlbrecht wird gekündigt. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.   

 

Anmerkung: GR Adolf Zahlbrecht und GR Manfred Zahlbrecht verlassen die Sitzung, sodass 

nur 17 Mandatare anwesend sind. 

 

Dem Gemeinderat liegt ein Pachtansuchen von Frau Nicole Ostermayer, Wullersdorf, 

Parkgasse 29, über den Gemeindegrund, auf dem die Garage steht, vor.  

 

Der Gemeinderat möge dem Ansuchen von Frau Ostermayer um Pacht eines Teilstückes der 

Gemeindefläche Parz. Nr. 1187/30 von ca. 15 m² gegenüber von Parkgasse 29, auf dem sich 

die Garage befindet, auf unbestimmte Zeit zu einem jährlichen Preis von € 15,00 zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Herrn Franz Dirnbacher und Frau Daniela 

Schützenhofer, 2023 Oberstinkenbrunn 48, um Erneuerung des Gehsteiges vor dem Haus 

Oberstinkenbrunn 48 auf eigene Kosten vor.   

 

Der Gemeinderat möge dem Ansuchen von Herrn Franz Dirnbacher und Frau Daniela  

Schützenhofer, 2023 Oberstinkenbrunn 48, um Erneuerung des Gehsteiges vor dem 

Haus Oberstinkenbrunn 48, unter der Voraussetzung, dass der Gemeinde keine 

Kosten entstehen und die Fläche weiterhin von jedermann benützt werden kann, 

stattgeben. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.   
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Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Frau Johanna Szabo, 2022 Immendorf 203, um 

Befestigung einer Teilfläche des öffentlichen Gutes, Parz. Nr. 2196/3, KG Immendorf im 

Ausmaß von ca. 20 m² auf eigene Kosten und um eine Förderung unter Bedacht auf die neue 

Regelung, vor. 

 

Der Gemeinderat möge dem Ansuchen von Frau Szabo um Befestigung des öffentlichen 

Gutes auf eigene Kosten, auf einer Teilfläche des Grundstückes Parz. Nr. 2196/3, KG 

Immendorf im Ausmaß von ca. 20 m² unter Bedacht auf die neue Regelung mit einer 

Förderung bis maximal 15 m² à € 100,00 (gesamt maximal € 1.500,00)und die Auszahlung 

innerhalb des zweitfolgenden Kalenderjahres erfolgt, unter der Voraussetzung, dass das 

öffentliche Gut von jedermann benützt werden kann, stattgeben. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Dem Gemeinderat liegt ein Ansuchen von Familie Bauer, 2022 Immendorf 88, um 

Asphaltierung der Zufahrt Immendorf 65 auf Gemeindegrund Parz. Nr. 2081/1 (ca. 20 m²) und 

Privatgrund, vor. 

 

Der Gemeinderat möge dem Ansuchen von Familie Bauer auf Asphaltierung von Privatgrund 

und eines Teilstückes des öffentlichen Gutes, Parz. Nr. 2081/1 (ca. 20 m²) und die Erhöhung 

des Kostenanteiles gegenüber der Marktgemeinde Wullersdorf von € 1.500,00 (lt. GR-

Beschluss vom 28.04.2016) auf € 2.000,00, unter der Voraussetzung, daas das öffentliche Gut 

von jedermann benützt werden kann, zustimmen. Im Gegenzug verzichtet Familie Bauer auf 

die gemeindeseitig angebotene Vorplatzregelung. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.   

 

zu 5.: Darlehensaufnahme Volksschule und Kindergarten Wullersdorf 

Dem Gemeinderat wird zur Kenntnis gebracht, dass die Aufnahme eines Darlehens zur 

Finanzierung des Vorhabens „Umbauarbeiten der Volksschule Wullersdorf, Einbau einer 

Kindergartengruppe einschließlich Außenanlagen“ mit einem Betrag von € 300.000,00 an 

nachfolgend angeführte Bankinstitute zur Ausschreibung gelangte: 

 

 BAWAG P.S.K., 1018 Wien 

 Erste Bank, 2020 Hollabrunn 

 Raiffeisenbank Hollabrunn reg. Gen.m.b.H., 2020 Hollabrunn  

 HYPO NÖ Landesbank, Investmentbank AG, 3100 St. Pölten 

 UniCredit Bank Austria AG, 2000 Stockerau 

 Kommunalkredit Austria AG, 1092 Wien  

 Volksbank Donau-Weinland reg. Gen.m.b.H., 2020 Hollabrunn 

 

Die Zuzählung des Darlehens ist im Zeitraum August/September 2017 vorgesehen, die Laufzeit beträgt 

10 Jahre, Tilgungsbeginn ist per 01.03.2018, die Tilgung ist in halbjährlichen Kapitalraten jeweils zum 

01.03. und 01.09. vorgesehen. Zinsbindung an 6-Monats-Euribor per Stichtag 19.06.2017. 
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Bis zum 27.06.2017, 16:00 Uhr, langten insgesamt 3 Angebote ein.  

 

Dem Gemeinderat liegen nunmehr Darlehensanbote wie folgt vor: 

 

Raiffeisenbank Hollabrunn  0,78%-Pkte. Aufschl. EURIBOR (0,80 % p.a.) 

HYPO NÖ Landesbank   1,446%-Pkte. Aufschl. EURIBOR (1,446 % p.a.) 

Erste Bank Hollabrunn   0,60%-Pkte. Aufschl. EURIBOR (0,60 % p.a.) 

 

Vom Gemeinderat ergeht der Antrag, der Gemeinderat möge das zur Ausschreibung gelangte 

Darlehen zur Finanzierung der Vorhaben „Umbauarbeiten der Volksschule Wullersdorf, Einbau 

einer Kindergartengruppe einschließlich Außenanlagen“ zu einem Betrage von € 300.000,00 

vorbehaltlich der Prüfung des Tilgungsplanes auf Basis des Angebotes vom 27.06.2017 zum dzt. 

Zinssatz von 0,60 % p.a. an die Erste Bank, 2020 Hollabrunn als Bestbieter vergeben.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 6.: Volksschule Wullersdorf – Umbauarbeiten der VS Wullersdorf, Einbau einer 

Kindergartengruppe einschließlich Außenanlagen 

Dem Gemeinderat wird zur Kenntnis gebracht, dass die Ausschreibung der Arbeiten für das 

Vorhaben „Umbauarbeiten der Volksschule Wullersdorf, Einbau einer Kindergartengruppe 

einschließlich Außenanlagen“ an nachfolgend angeführte Firmen zur Ausschreibung gelangt: 

 

BM DI Daniel Brabenetz, 2041 Wullersdorf 

Hoch- u. Tiefbau Aichinger, 2013 Göllersdorf 

BM Martin Hupf, 2104 Spillern 

Schüller Bau, 2153 Stronsdorf 

Fa. Lang & Menhofer, 2020 Hollabrunn 

Fa. Watzinger, 3710 Ziersdorf 

 

Inhalt der Ausschreibung: Generalsanierung der VS Wullersdorf, 2041 Wullersdorf, Siedlung 256 

Einbau einer Kindergartengruppe im Untergeschoß, sowie Umbauarbeiten für die  

Nachmittagsbetreuung und die Außenanlagen in 2 Abschnitten  

 1. Abschnitt Sommer 2017: 

 Sanierung des Untergeschoßes sowie der Außenanlagen für Kindergarten und 

Nachmittagsbetreuung, Eingangsportal + Fluchttüren Nachmittagsbetreuung 

 2. Abschnitt Frühjahr 2018: 

 Sanierung des EG und des 1. Stockes, neue Heizung (Infrarotheizung), Interneteinbau 

(WLAN), neue Beleuchtung, neues Dach, Einbau einer Brandrauchentlüftung in allen 

Geschoßen 

Die Arbeiten werden Juli/August 2017 durchgeführt. 

Bis zum 27.06.2017, 16:00 Uhr, langten insgesamt 4 Angebote ein.  
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Dem Gemeinderat liegen nunmehr die Angebote wie folgt vor: 

 

       Abschnitt 1    Abschnitt 2 

BM DI Daniel Brabenetz, 2041 Wullersdorf  € 239.733,60    € 1.162.090,31 

Hoch- u. Tiefbau Aichinger, 2013 Göllersdorf             € 247.065,60    € 1.217.548,12  

BM Martin Hupf, 2104 Spillern               € 246.513,00    € 1.251.939,20 

Schüller Bau, 2153 Stronsdorf    € 248.859,60    € 1.232.452,81 

 

Der Gemeinderat möge die zur Ausschreibung gelangten Bauarbeiten für das Vorhaben 

„Umbauarbeiten der Volksschule Wullersdorf, Einbau einer Kindergartengruppe einschließlich 

Außenanlagen“ Abschnitt 1 an den Bestbieter, die Fa. Brabenetz in der Höhe von € 239.733,60 inkl. 

Ust. vergeben und einen Rahmen für die Gesamtkosten in der Höhe von € 300.000,00 für den 

Abschnitt 1 beschließen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Anmerkung von Herrn gfGR Gerald Patschka: Wieso werden die 40 Jahre alten Sanitäranlagen 

(Rohre) nicht erneuert? Warum ist die Entsorgung des Daches nicht angeführt? Die Decken sind 

desolat. Bildung eines Bauausschusses wäre sinnvoll, um im Vorfeld abzuklären, welche Arbeiten 

durchzuführen sind. 

 

zu 7.: KIGA Ausbau 
Dem Gemeinderat liegen die Kostenvoranschläge der Fa. Linsbauer, Riegersburg in der 
Höhe von € 9.703,24 inkl. Ust. und der Fa. Kommunal Waren Herzog, Katzelsdorf in der 
Höhe von € 10.562,53 inkl. Ust. für die Spielgeräte im Außenbereich für die 
4. Kindergartengruppe in der Volksschule, vor. 

 

Der Gemeinderat möge dem Ankauf der Spielgeräte für den Außenbereich der 

4. Kindergartengruppe in der Volksschule Wullersdorf vom Bestbieter, Fa. Linsbauer,  

Riegersburg in der Höhe von € 9.703,24 inkl. Ust zustimmen. 

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.   

Anmerkung: Die Kosten für die Spielgeräte sind im Abschnitt 1 enthalten. 

 

Dem Gemeinderat liegt der Kostenvoranschlag der Fa. Spiel & Schule Schorn GmbH, 

Mondsee für den Austausch von Rollen auf Standfüße bei den höheren Schränken lt. 

Önorm A 1640:2016-08 in der Höhe von € 1.491,68 inkl. Ust vor.  

 

Der Gemeinderat möge dem Umrüsten der höheren Schränken von Rollen auf 
Standfüße lt. Önorm A 1640:2016-08, in der Höhe von ca. € 1.491,68, unter der 
Bedingung, dass nur die notwendigsten Schränke umgerüstet werden, zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  
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Dem Gemeinderat liegt die Rechnung über den Austausch der Rollkästen für den 
Sitzbereich durch die Fa. Schmiderer & Schendl, Mehrbach in der Höhe von € 107,95 inkl. 
Ust. vor.  

  

Der Gemeinderat möge dem Austausch der Rollkästen durch die Fa. Schmiderer & 
Schendl, Mehrbach in der Höhe von € 107,95 inkl. Ust. zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 
Dem Gemeinderat liegen die Kostenvoranschläge über ein neues Notebook für den KIGA 
Wullersdorf von der Fa. ÖKOM, Wien in der Höhe von € 1.777,70 inkl. Ust., von Herrn 
Thürr, Immendorf in der Höhe von € 970,00 inkl. Ust., und alternativ der Austausch der 
Festplatte in der Höhe von € 185,00 inkl. Ust. durch Herrn Thürr, vor. 

 

Der Gemeinderat möge dem Austausch der Festplatte bei dem Notebook des KIGA 
Wullersdorf durch Herrn Thürr in der Höhe von ca. € 185,00 inkl. Ust. zustimmen.  

Der Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 8.: KIGA Gesetz – Härtefälle Betreuungsbeiträge 

Der Bürgermeister informiert den Gemeinderat über die Möglichkeit das gewichtete Pro-

Kopf-Einkommen auf € 1.000,00 anzuheben. 

 

Anmerkung: gfGR Gerhard Sklenar stellt während der Gemeinderatssitzung einen Antrag:  

 

Antrag der SPÖ Gemeindefraktion gemäß § 22 der NÖ GO 

Antragsteller: GGR Gerhard Sklenar 

 

Ich stelle hiermit den Antrag an den Gemeinderat der Marktgemeinde Wullersdorf, dass 

das „KIGA Gesetz – Härtefälle Betreuungsbeiträge“ unter den Voraussetzungen,  

 

 dass aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes jedes Kindergartenkind die 

gleiche Zuwendung bekommen soll 

 dass uns jedes Kindergartenkind gleich viel wert sein muss 

 dass die Höhe des Betreuungsbeitrages für jedes Kindergartenkind gleich sein soll 

 dass eine Ermäßigung des Betreuungsbeitrages für jedes Kindergartenkind zur 

Anwendung kommt 

 

vom Gemeinderat beschlossen wird. 

 

Der Gemeinderat möge den Beschluss fassen, dass die Voraussetzungen für die Regelung 

„KIGA Gesetz – Betreuungsbeiträge NEU“ mit 1. Juli 2017 in Kraft treten. 
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Der Gemeinderat möge einer Regelung für Härtefälle bei den Betreuungsbeiträgen in 

Form einer Pro-Kopf-Quote in der Höhe von € 1.000,00 mit dementsprechenden 

Abschlägen unter der Voraussetzung, dass vom Antragsteller jährlich (oder, wenn sich 

die Einkommenssituation ändert), das Nettoeinkommen aller Familienmitglieder, 

Kindergeld mittels eines eigenen Antrages vorgelegt wird, zustimmen.  

Dieser Antrag wird mit 12:7 Enthaltungen (Sklenar, Patschka, Smode, Pregler, Zahlbrecht A., 

Zahlbrecht M., Schnötzinger) angenommen.   

Über den Antrag der SPÖ Gemeinderatsfraktion wird nicht abgestimmt. 

 

zu 9.: Rattenvertilgung 

wurde gemäß § 46 Abs. 2 der NÖ Gemeindeordnung von der Tagesordnung abgesetzt. 

 

zu 10.: Dreifaltigkeitssäule Wullersdorf versetzen 

Dem Gemeinderat liegen die Angebote der Fa. Bölderl, Guntersdorf in der Höhe von  

€ 1.468,65 inkl. Ust und der Fa. Stone4you, Hollabrunn in der Höhe von € 2.328,00 inkl. 

Ust. über das versetzen der Dreifaltigkeits-Säule von Herrn Heinrich Schuster im Zuge der 

Bauarbeiten für den Verbindungsweg vor.  

 

Der Gemeinderat möge dem Angebot der Fa. Bölderl, Guntersdorf in der Höhe von  

€ 1.468,65 inkl. Ust. zuzüglich einer jährlichen Steigerung, je nachdem wann die 
Kommassierung abgeschlossen ist und der Verbindungsweg gebaut wird, stattgeben.  

Der Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 11.: Einbauten Oberstinkenbrunn 

Dem Gemeinderat wird zur Kenntnis gebracht, dass die Ausschreibung der Arbeiten für das 

Vorhaben „ABA und WVA KG Oberstinkenbrunn Siedlungserweiterung“ durch die Fa. IUP an 

nachfolgend angeführte Firmen zur Ausschreibung gelangt: 

 

Fa. Leithäusl, Krems 

Fa. Swietelsky, Zwettl 

BM DI Daniel Brabenetz, Wullersdorf 

 

Die Arbeiten werden Juli/August 2017 durchgeführt. 

Bis zum 27.06.2017, 16:00 Uhr, langten insgesamt 3 Angebote ein.  

 

Dem Gemeinderat liegen nunmehr die Angebote wie folgt vor: 

  

Fa. Leithäusl, Krems     € 38.752,06 exkl. Ust. 

Fa. Swietelsky, Zwettl    € 42.349,40 exkl. Ust. 

BM DI Daniel Brabenetz, Wullersdorf  €48.373,50 exkl. Ust. 
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Der Gemeinderat möge die zur Ausschreibung gelangten Bauarbeiten für das Vorhaben „ABA und 

WVA Wullersdorf Siedlungserweiterung KG Oberstinkenbrunn“ an den Bestbieter, die Fa. Leithäusl 

in der Höhe von € 38.752,06 exkl. Ust. vergeben.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 12.: Straßenbau 

Dem Gemeinderat liegt das Angebot der Fa. Lang u. Menhofer, Hollabrunn über die  

Sanierungsarbeiten „Grund, Bahnhofsiedlung“ in der Höhe von € 76.994,77 inkl. 

Ust. vor.  

Dieser Punkt wird zurückgestellt. 

Anmerkung: Die anstehenden Straßenbauarbeiten für einem Zeitraum von 2 Jahren sollen im 

Paket ausgeschrieben werden. Mindestens 3 Anbieter.  

 

Dem Gemeinderat liegt das Angebot der Fa. Lang u. Menhofer, Hollabrunn über den Bau 

der Busstation Hetzmannsdorf in der Höhe von € 64.389,14 inkl. Ust.vor.  

Anmerkung: Die Busstation Hetzmannsdorf soll nur auf einer Seite errichtet werden, so 
wie in der Niederschrift vom 13.03.2017 durch den Amtssachverständigen festgestellt, 
dadurch werden sich die Kosten auf ca. € 36.000,00 inkl. Ust. belaufen. Ein neues 
Angebot der Fa. Lang u. Menhofer wird bis zur nächsten Gemeinderatssitzung am 
29.06.2017 beigebracht.  

Das Angebot der Fa. Lang u. Menhofer ist bis zum Beginn der Gemeinderatssitzung nicht 

eingelangt. 

 

Der Gemeinderat möge den Auftrag über die Errichtung der Busstation Hetzmannsdorf 
auf einer Seite wie in der Niederschrift festgestellt, an die Fa. Lang u. Menhofer in der 
Höhe von ca. € 36.000,00 inkl. Ust. vergeben.  

Der Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Dem Gemeinderat liegt das Angebot der Fa. Lang u. Menhofer, Hollabrunn über die  

Sanierungsarbeiten Wullersdorf, Einlaufgitter (Böhm) in der Höhe von € 1.303,79 

inkl. Ust. vor.  

  

Der Gemeinderat möge die Sanierungsarbeiten Wullersdorf, Einlaufgitter (Böhm) an 

die Fa. Lang u. Menhofer in der Höhe von € 1.303,79 inkl. Ust. vergeben.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

Dem Gemeinderat liegt das Angebot der Fa. Lang u. Menhofer, Hollabrunn über die  

Sanierungsarbeiten Grund, Gehsteig vor dem Haus von Frau Kramer in der 

Höhe von € 4.852,55 inkl. Ust. vor.  
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Der Gemeinderat möge die Sanierungsarbeiten für den Gehsteig in Grund vor dem 
Haus von Frau Kramer in der Höhe von € 4.852,55 inkl. Ust. an die Fa. Lang u. 
Menhofer vergeben.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 13.: Friedhof Oberstinkenbrunn 

wurde gemäß § 46 Abs. 2 der NÖ Gemeindeordnung von der Tagesordnung abgesetzt. 

 

zu 14.: Routengenehmigung – Beschluss 

Dem Gemeinderat liegt das Schreiben über die Möglichkeit der Erlaubnis zur Benützung 

sämtlicher im Gemeindegebiet gelegener Gemeindestraßen mit landwirtschaftlichen 

Fahrzeugen und damit verbundenen Geräten, welche über eine eingeschränkte Zulassung 

durch Bescheid der Landeshauptfrau/-mann von Niederösterreich gemäß § 39 KFG 1967, 

BGBI.Nr. 267/1967 i.d.g.F. verfügen, vor.  

 

Der Gemeinderat möge die Benützung sämtlicher im Gemeindegebiet gelegener 

Gemeindestraßen mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und damit verbundenen 

Geräten, welche über eine eingeschränkte Zulassung durch Bescheid der 

Landeshauptfrau/-mann von Niederösterreich gemäß § 39 KFG 1967, BGBI.Nr. 

267/1967 i.d.g.F. verfügen, beschließen.   

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

zu 15.: ABA Aschendorf 

Dem Gemeinderat liegt der Vergabevorschlag der Fa. IUP, Abnahme durch die Fa. Bär 

Prüftechnik GmbH, Obervellach in der Höhe von € 1.512,00 exkl. Ust. vor.   

Gegenangebote Fa. ETR-Holzgethan – € 2.455,00 exkl. Ust. und Fa. Rabmer – 

€ 4.141,80 exkl. Ust.  

  

Der Gemeinderat möge dem Vergabevorschlag der Fa. IUP, Abnahme durch die Fa. 

Bär Prüftechnik in der Höhe von € 1.512,00 exkl. Ust., stattgeben  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.   

 

Anmerkung: Die Kosten für den Stromanschluss der Pumpe sollen durch die Fa. IUP 

schnellstmöglich nachgereicht werden. 

 

zu 16.: EVN 

Dem Gemeinderat liegt die Zusatzvereinbarung mit der EVN über die Neuerrichtung von 

1 Lichtpunkt in der KG Wullersdorf im Bereich Bahnstraße gegenüber dem 

Kriegerdenkmal um € 1.920,06 exkl. Ust. vor.  
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Der Gemeinderat möge der Zusatzvereinbarung mit der EVN über die Neuerrichtung 

von 1 Lichtpunkt in der KG Wullersdorf im Bereich Bahnstraße gegenüber dem 

Kriegerdenkmal um € 1.920,06 exkl. Ust. zustimmen.  

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.   

 

 

zu 17.: WVA Wullersdorf – Siedlungserweiterung Raffelhoferstraße 

wurde gemäß § 46 Abs. 2 der NÖ Gemeindeordnung von der Tagesordnung abgesetzt. 

 

 

 

 

 

g.g.g. 

Wullersdorf, am.................................. 

 

 

 

 

……..………………………………………………………......................................................... 
                             Schriftführer                                                                                               Bürgermeister  
 

 
 

....................................................................................................................................................... 
                        Protokollfertiger (ÖVP)                                                                             Protokollfertiger (SPÖ) 
 

 

....................................................................................................................................................... 
                        Protokollfertiger (FPÖ)                                                                              


